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Die Gemeindeverwaltung wünscht Ihnen 
schöne und vor allem sonnige Osterfeiertage! 
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Wichtige Telefonnummern 

APOTHEKEN-NOTDIENST 
Notdienst am Samstag, 08.04.2023 
Albert-Schweitzer-Apotheke, Albert-Schweitzer-Str. 22 
(Mönchweiler)   07721 - 9 47 40 
Notdienst am Sonntag, 09.04.2023 
Berthold-Apotheke Villingen, Romäusring 23
(Villingen)  07721 - 2 51 55 

ARZTPRAXEN 
Praxis Dr. Ilona Stromberger, Mühlenstr. 15 07721 - 7 28 44 
Praxis Dr. David Löttrich, 
Albert-Schweitzer-Str. 20 07721 - 9 16 67 66

ZAHNARZTPRAXIS 
Gudrun Revellio, Albert-Schweitzer-Str. 9 0 7721/70848 

HALS-NASEN-OHREN-ÄRZTLICHER DIENST 
im Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen 
(1. OG Hauptgebäude): Samstag, Sonntag, Feiertag 
von 10.00 bis 20.00 Uhr (ohne Voranmeldung),  116117 

ALLGEMEINÄRZTLICHER DIENST 
im Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen: 
Montag - Donnerstag von 18.00 - 22.00 Uhr, 
Freitags von 16.00 bis 22.00 Uhr, 
Samstag, Sonntag, Feiertag von 8.00 bis 22.00 Uhr 
(ohne Voranmeldung),  116117 

KINDERÄRZTLICHER DIENST 
im Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen: 
Montag - Donnerstag von 19.00 - 21.00 Uhr, 
Freitag von 18.00 - 21.00 Uhr, Samstag, 
Sonntag, Feiertag von 9.00 bis 21.00 Uhr  116117 

ZAHNÄRZTLICHER DIENST 
Notfalldienstnummer für den zahnärztlichen Notfalldienst 
 0761-120 120 00

EV. SOZIALSTATION
  07721/2060 590 
Benediktinerring 9, 78050 Villingen-Schwenningen 
info@diakoniestation-sbk.de        www.diakoniestation-sbk.de 
Pflege, Behandlungspflege, Hauswirtschaft, Betreuung, Beratung, 
Hausnotruf

BERATUNGSSTELLE (BEKJ) 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder 
und Jugendliche mit Interdisziplinärer 
Frühförderstelle 07721-913 7676
beratungsstelle-bekj-vs@lrasbk.de
Herdstraße 4, 78050 Villingen-Schwenningen 

MALTESER-PFLEGEDIENST,
Klinikstrasse 3, 78052 Villingen-Schwenningen 
Beratung, Pflege und Betreuung – Hauswirtschaft, Hausnotruf 
In dringenden Notfällen führen 
wir einen Bereitschaftsdienst nach 17 Uhr 07721 9866-0 
Malteser Menüservice, 
Lantwattenstrasse 4/2, 78050Villingen-Schwenningen 
Tägl. warme Menüs zur Auswahl 07721 9170-30

AMBULANTER PFLEGEDIENST CASA VITALE
Beratung-Betreuung-Hauswirtschaft-Pflege zu Hause
Betreutes Wohnen, ambulant betreute Wohngruppe
Albert-Schweitzer-Str. 11
email: info@casavitale.care
www.casavitale.care  07721 91 63 404

GEMEINSCHAFTSSCHULE MÖNCHWEILER 
Innerdorf 11 07721/64033-0

ÖFFNUNGSZEITEN BÜCHEREI   
Mittwoch  11.00 Uhr - 16.00 Uhr
Donnerstag 14.00 Uhr - 17.00 Uhr

KINDERHAUS 
Leiterinnenbüro 07721/9163431 
Krippe 07721/9163413 
Kindergarten 07721/9163372

NOTRUFE 
Polizei 110 
Polizeirevier Villingen 6010 
Rettungsdienst 112 
Krankentransport 07721/19 222 
Stadtwerke, bei Störungen 
Tag und Nacht: 40 50 44 44 
Giftnotrufzentrale 0761/19240 

GEMEINDEVERWALTUNG MÖNCHWEILER 
Hindenburgstr. 42, 78087 Mönchweiler 
Telefon 07721/9480-0, Telefax 07721/9480-40 
info@moenchweiler.de www.moenchweiler.de   
Öffnungszeiten: 
Montag - Mittwoch und Freitag    08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag   10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
     14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Erweiterte Öffnungszeiten im Bürgerbüro: 
Montag    14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch    07.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
Bürgermeister 
Rudolf Fluck 9480-10 
Vorzimmer des Bürgermeisters 
Sonja Wick  9480-11
Hauptamt- und Standesamt
Sebastian Duffner 9480-14 
Claudia Eckert 9480-20
Melde-/Pass-/Sozial- und Ordnungsamt 
Redaktion Mitteilungsblatt 
Arlene Müller 9480-21 
Miriam Volk 9480-23
Stützpunkt „Generationenhilfe“ 
Bürgerzentrum, Schillerstr. 2/1 2065994 
Sprechzeiten:  Mo. - Do.08.30 - 12.00 Uhr 
Integrationsmanagerin 
Ilona Kelemen  0172 5849973 
Sprechzeiten: Mittwochs (außer der 1. des Monats) 09.00 - 12.00 Uhr
Integrationsbeauftragter
Philipp Süss  0157 35807651
Rechnungsamt 
Alexander Pfliegensdörfer 9480-32
Nicole Dold 9480-30
Elke Noe 9480-31 
Gemeindekasse 
Franziska Faller 9480-33 
Bauamt 
Berthold Fischer 9480-35 
Sandra Armbruster 9480-36 
Nadine Kuschal  9480-37

ÖFFNUNGSZEITEN WERTSTOFFHOF  
Obere Mühlenstraße 
15. März bis 31. Oktober:   
Mittwoch: 17:00 Uhr - 19:00 Uhr
Samstag: 09.00 Uhr - 13.00 Uhr

IMPRESSUM
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Mönchweiler,  
Hindenburgstraße 42, 78087 Mönchweiler
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Bürgermeister Rudolf Fluck oder Stellvertreter.
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Rathaus - Infos

Bericht aus der öffentlichen Gemeinderats- 
sitzung 30. März 2023   
Bauantrag: Nutzungsänderung - Veränderung Büroein-
bauten, Waldstraße 11, Flst.Nr. 1206/35 
Das geplante Bauvorhaben befindet sich im räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplans „Egert“ und wird 
somit nach § 30 BauGB beurteilt. Im Erdgeschoss sollen 
ca. 131 m² zusätzliche Büroflächen geschaffen werden. 
Durch die Nutzungsänderung wird die Produktionsfläche 
im EG etwas reduziert. Das Bestandsgebäude wird nicht 
verändert. 
  
Durch den Gemeinderat erfolgte einstimmig das Einver-
nehmen zum Bauantrag Nutzungsänderung - Verände-
rung Büroeinbauten, Waldstraße 11, Flst.Nr. 1206/35. 
  
Bauantrag: Carport, Hebelstraße 1/1, Flst.Nr. 209/1 
Das bereits realisierte Bauvorhaben befindet sich im In-
nenbereich und wird somit nach § 34 BauGB beurteilt. 
Das Bauvorhaben ist zulässig, wenn es sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche die überbaut werden soll, in die Eigen-
art der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung 
gesichert ist. 
  
Durch den Gemeinderat erfolgte einstimmig das Einver-
nehmen zum Bauantrag Carport, Hebelstraße 1/1, Flst.Nr. 
209/1. 
  
Bauantrag: Nachtragsbaugesuch - Errichtung Automa-
tenhäuschen, Traktorgarage, Carport, Tannenhöfe 2, 
Flst.Nr. 816 
Das geplante Bauvorhaben liegt im Außenbereich und 
wird somit nach § 35 BauGB beurteilt. Das Bauvorhaben 
ist zulässig, wenn es einem land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil 
der Betriebsfläche einnimmt. Die Erschließung muss 
ebenfalls gesichert sein. Die aufgeführten Voraussetzun-
gen sind beim geplanten Bauvorhaben gegeben. Die im 
Bereich des Bauvorhabens verlaufende Wasserleitung 
darf nicht überbaut werden. Etwaige Schutzmaßnahmen 
und Umverlegungskosten hat der Bauherr zu tragen. 
  
Im 2021 genehmigten Baugesuch wurde ein Satteldach 
beantragt, welches die Bestandsgarage bis zum Auto-
matenhäuschen überspannt. Zwischen den beiden Ge-
bäuden entstand so eine offene überdachte Lagerfläche. 
Beim jetzigen Nachtragsbaugesuch ist ein Pultdach für PV 
geplant. Die überdachte Lagerfläche wird teilweise ge-
schlossen und zu Lagerraum, Traktorgarage und Carport 
genutzt.  
  
Durch den Gemeinderat erfolgte einstimmig das Einver-
nehmen zum Bauantrag Nachtragsbaugesuch - Errich-

tung Automatenhäuschen, Traktorgarage, Carport, Tan-
nenhöfe 2, Flst.Nr. 816. Die bestehende Wasserleitung darf 
nicht überbaut werden. 
  
Antrag auf Abweichung/Befreiung: Abweichung/Befrei-
ung Grenzmauer außerhalb der Baugrenze entlang dem 
Nachbargrundstück und Errichtung der Zufahrt über die 
Obere Mühlenstraße, Obere Mühlenstraße 68, Flst.Nr. 
1231/61 
Das bereits realisierte Bauvorhaben befindet sich im 
räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hin-
tere dem Mühlweg“ und wird somit nach § 30 BauGB 
beurteilt. Ein Teil der bereits ausgeführten Stützmauer 
entlang dem Nachbargrundstück 1231/11 befindet sich 
außerhalb des Baufensters und bedarf deshalb einer Be-
freiung von den Bauvorschriften. Ebenso soll eine zweite 
Zufahrt über die Obere Mühlenstraße auf das Baugrund-
stück erfolgen. Hierzu wird ebenfalls eine Befreiung von 
den Bauvorschriften benötigt. 
  
Durch den Gemeinderat erfolgte einstimmig das Einver-
nehmen zum Antrag auf Abweichung/Befreiung: Abwei-
chung/Befreiung Grenzmauer außerhalb der Baugrenze 
entlang dem Nachbargrundstück und Errichtung der Zu-
fahrt über die Obere Mühlenstraße, Obere Mühlenstraße 
68, Flst.Nr. 1231/61. Den erforderlichen Abweichungen/
Befreiungen wurde zugestimmt. 

Erschließung Kälberwaid III. BA – Auftragsvergabe Pla-
nungsleistung Kaltes Nahwärmenetz, Weiterbeauftra-
gung LP 5-8 
Das Ingenieurbüro Reiter aus Weingarten war bereits im 
Rahmen von Modul 1, Voruntersuchung Kalte Nahwär-
menetz, mit den Leistungsphasen 1- 4 Fachplanung Kal-
tes Nahwärmenetz beauftragt. Modul 1 ist inzwischen 
abgeschlossen und der Fördermittelabruf bei der BAFA 
ist beantragt. Um die Erschließungsplanung des Kalten 
Nahwärmenetzes weiterführen zu können, hat IB Reiter 
ein Honorarangebot für die Leistungsphasen 5-8 vorge-
legt. Die Honorarangebotssumme beträgt 116.708,01 €/
brutto. 
  
Der Gemeinderat hat einstimmig das Ingenieurbüro Rei-
ter aus 88250 Weingarten mit der Fachplanung Kaltes 
Nahwärmenetz mit zentraler Betriebstechnik und Ge-
bäudeautomation zum Honorarangebot in Höhe von 
116.708,01 €/brutto beauftragt. Es wurden die Leistungs-
phasen 5 bis 8 beauftragt. 
  
Erschließung Kälberwaid III. BA – Auftragsvergabe Pla-
nungsleistung Erdsondenfeld für das Kalte Nahwärme-
netz LP 5-8 
Das Ingenieurbüro Frey aus Waldkirch war bereits im Rah-
men von Modul 1, Voruntersuchung Pilot-bohrung, mit 
der Fachplanung des KNW Erdsondenfeldes beauftragt. 
Um die Erschließungsplanung des KNW Erdsondenfeldes 
weiterführen zu können hat IB Frey ein Honorarangebot 
für die Leistungs-phasen 5-8 vorgelegt. Die Honorarange-
botssumme beträgt 32.766,00 €/brutto. 
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Der Gemeinderat hat einstimmig das Ingenieurbüro 
Frey BGW aus 79183 Waldkirch mit der Fachplanung des 
KNW Erdsondenfeldes zum Honorarangebot in Höhe von 
32.766,00 €/brutto beauftragt. Es wurden die Leistungs-
phasen 5 bis 8 beauftragt. 
  
Kälberwaid III. BA - Auftragsvergabe Fördermanagement 
und Projektsteuerung BEW-Fördermodul 2 
Das bereits mit Modul 1, Kalte Nahwärmenetz, beauftrag-
te Büro sinnogy GmbH aus Freiburg hat zwei Angebote 
für die weitere Abwicklung des Kalten Nahwärmenetzes 
vorgelegt. Modul 1 ist abgeschlossen und der Fördermit-
telabruf beantragt. Im weiteren Schritt wird nun Modul 
2 Fördermanagement und Projektsteuerung notwendig. 
Hierzu hat die Firma sinnogy GmbH Angebote in Höhe 
von 107.100 €/brutto und 238.000€/brutto vorgelegt. Im 
Fördermanagement sind die Leistungen abgedeckt, die 
zukünftig bei der Abwicklung der Wärmepumpenförde-
rung mit den einzelnen Grundstücksbesitzern anfallen. 
Bei der Projektsteuerung sind die Leistungen abgedeckt 
die bei der Abwicklung von Modul 2 (Förderantrag, För-
dermittelabruf, usw.) mit der BAFA anfallen. 
  
Der Gemeinderat hat einstimmig die Firma sinnogy 
GmbH aus 79102 Freiburg mit dem Fördermanagement 
Kalte Nahwärme Modul 2 zum Angebotspreis in Höhe 
von 107.100 €/brutto und mit der Projektsteuerung Kal-
te Nahwärme Modul 2 zum Angebotspreis in Höhe von 
238.000 €/brutto beauftragt. 
  
Verabschiedung von Herrn Rechnungsamtsleiter 
Gebhard Flaig 
Bürgermeister Rudolf Fluck verabschiedete in der Sitzung 
Herr Gebhard Flaig in den Ruhestand. 

Herr Flaig war seit dem 16.11.1998 in unserem Rathaus 
als Rechnungsamtsleiter beschäftigt. Seit fast 25 Jahren 
war Herr Flaig der Chef der Finanzen unserer Gemeinde 

und hat dabei zahlreiche Haushaltspläne und Jahresab-
schlüsse erstellt, neue Gebühren und Beiträge kalkuliert 
sowie Steuer-, Gebühren- und Beitragssatzungen erstellt. 
  
Sein Einsatz und Fachwissen, seine Solidarität und Loyali-
tät standen auch in schwierigen Zeiten stets außer Frage. 
  
Bürgermeister Rudolf Fluck, alle Kolleginnen und Kollegen 
sowie der Gemeinderat wünschen Herrn Flaig für seinen 
neuen Lebensabschnitt alles Gute bei bester Gesundheit. 
 
 

 

Amtliche 
Bekanntmachungen

Einladung 
zur  

15. Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der  
Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen  

am Donnerstag, den 20. April 2023  
in der Neckarhalle, Stadtbezirk Schwenningen  

Beginn: 16:00 Uhr 
  
  TAGESORDNUNG: 
  
  Öffentliche Sitzung: 
  
 
  1. Bericht / Information der Verwaltung 
  2. Beschlussvorlagen

Projektchor Chabeuil
Wir suchen Dich!!!! 
Anlässlich der 40jäh-
rigen Partnerschafts-
feierlichkeiten der Ge-
meinden Chabeuil und 
Mönchweiler wurde 
eine Polka mit Liedtext 
komponiert, die am Samstag, dem 29. April 2023 ur-
aufgeführt werden soll. 
Für dieses Ereignis wollen wir einen Projektchor star-
ten, der in 2 – 3 Proben den Text einstudiert und so 
diese Aufführung mit dem Musikverein Mönchweiler 
zu etwas Besonderem macht. 
Wenn Du, egal welchen Geschlechts, Alters und Er-
fahrungsstands etc., Interesse hast, an diesem Abend 
gesanglich mitzuwirken, dann melde Dich bis 10. Ap-
ril 2023 unter Angaben des Namens und Telefonnum-
mer unter mail: volk@moenchweiler.de (oder zu den 
Öffnungszeiten des Rathauses unter Tel. 9480-23). 
Weitere Details folgen. 

Wir freuen uns auf Dich!! 
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Nr.: 1374 2.1    51. Änderung des Flächennutzungs-
Beratung  planes 2009 (FNP 2009) 
    - Stadt Villingen-Schwenningen / Zoll-

haus, Gewann „Zollhäusleweg“, Son-
dergebiet „Solarenergie“ –
•	 Prüfung der eingegangenen Stel-

lungnahmen aus der Beteiligung ge-
mäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

•	 Feststellungsbeschluss 

Nr.: 1401 2.2    55. Änderung des Flächennutzungs-
Beratung  planes 2009 (FNP 2009) 
    - Stadt Villingen-Schwenningen, Vil-

lingen, Rietheim, Marbach, Lokalität 
ehemalige Deponie Obere Wiesen, 
Gewanne „Im Läger“, „Kreuzwasen“ 
und „Auf der Höchter“ –
•	 Beschluss zur frühzeitigen Beteili-

gung gem. § 3 (1) BauGB sowie § 4 
(1) BauGB 

 

Nr.: 1424 2.3    53. Änderung des Flächennutzungs-
Beratung  planes 2009 (FNP 2009) 
    - Gemeinde Tuningen, Gewann „Hal-

denwald“, Sondergebiet „Recycling“ -
•	 Abwägung der Stellungnahmen aus 

der erneuten Beteiligung
•	 Feststellungsbeschluss 

 

Nr.: 1425 2.4    58. Änderung des Flächennutzungs-
Beratung  planes 2009 (FNP 2009) 
    - Gemeinde Niedereschach / OT Fisch-

bach, Gewann „Mörzenbrunnen“, 
Neuausweisung eines Sondergebiets 
mit der Zweckbestimmung „Solar“ 
zugunsten einer Freiflächen-Photovol-
taikanlage –
•	 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) 

BauGB
•	 Beschluss zur frühzeitigen Beteili-

gung gem. § 3 (1) BauGB sowie § 4 
(1) BauGB 

 

  3.  Anfragen der Mitglieder des Gemeinsamen 
Ausschuss

 
  
Villingen-Schwenningen, den 31. März 2023 
  
Der Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses 
Jürgen Roth, Oberbürgermeister 
 
 
 

VEREINBARTE VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 
VILLINGEN-SCHWENNINGEN 

  
Ein Zusammenschluss der Stadt 

Villingen-Schwenningen mit den Gemeinden 
Brigachtal, Dauchingen, Mönchweiler, Niedereschach, 

Tuningen und Unterkirnach 
  

46. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans 
1994 bis 2009 

  
-Bekanntmachung der Genehmigung / Wirksamkeit- 

  
Der Gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 07.04.2022 die sechsundvier-
zigste  punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes 
1994 bis 2009 in der Fassung vom 03.03.2022 festgestellt. 
  
Das Regierungspräsidium Freiburg hat gemäß den Be-
stimmungen des § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) mit 
Bescheid vom 21.03.2023, AZ.: 21-2511.1-5, die sechs-
undvierzigste punktuelle Änderung des Flächennut-
zungsplanes 1994 bis 2009 genehmigt. 
  
In einem Flächennutzungsplan ist die beabsichtigte städ-
tebauliche Entwicklung und die sich daraus ergebende 
Art der Bodennutzung in den Grundzügen nach den vo-
raussehbaren Bedürfnissen der Gemeinden für das ge-
samte Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft dargestellt. 
  
Mit der sechsundvierzigsten Änderung des Flächennut-
zungsplanes ist ein lokaler Änderungsbereich im norma-
len Verfahren nach § 2 ff. BauGB durchgeführt worden. 
Dieser verteilt sich auf die Mitgliedsgemeinden der Ver-
waltungsgemeinschaft wie folgt: 
  
Sechsundvierzigste  Änderung des FNP 2009: 
 
•	 Villingen-Schwenningen/ Gewann „Hinterhofen III“ 

OT Rietheim Neuausweisung einer   
  Gewerbebaufläche 
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Die sechsundvierzigste punktuelle Änderung des Flä-
chennutzungsplanes 1994 bis 2009 nebst Begründung, 
integriertem Umweltbericht und zusammenfassender 
Erklärung kann 
  

im Stadtplanungsamt der Stadt 
Villingen-Schwenningen, 

Abteilung Planung, Stadtbezirk Schwenningen, 
Winkelstraße 9, 2. Obergeschoss 

während der üblichen Öffnungszeiten von jedermann 
eingesehen werden. 
  
Hinweise: 
  
Etwaige Verletzungen von Verfahrens- und Formvor-
schriften beim Zustandekommen der sechsundvierzigs-
ten punktuellen Änderung des Flächennutzungsplanes 
sind nach § 215 BauGB in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), die zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert wurde, in Verbindung mit § 4 
Gemeindeordnung BW (GemO-BW) unbeachtlich, wenn 
sie in den Fällen nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3, Abs. 2 
und Abs. 3 Satz 2 BauGB nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der sechsundvierzigsten punktuellen 
Änderung des Flächennutzungsplanes schriftlich gegen-
über der Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwennin-
gen geltend gemacht worden sind. 
  
Dies gilt nicht wenn, 
 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzun-

gen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der sechsundvierzigsten punktuellen Änderung des 
Flächennutzungsplanes verletzt worden sind, 

2. der Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses dem 
Feststellungsbeschluss nach § 43 GemO-BW wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder vor Ab-
lauf von einem Jahr seit Rechtsverbindlichkeit die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Feststellungsbeschluss 
beanstandet hat oder wenn eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften innerhalb dieser Jah-
resfrist geltend gemacht worden ist.

 
Ist eine Verletzung nach Nr. 2 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. 
  
  

Am Tag der Bekanntmachung wird die 
sechsundvierzigste punktuelle Änderung des  

Flächennutzungsplans wirksam. 
  

  
Villingen-Schwenningen, den 31.03.2023 
  
Jürgen Roth 
Oberbürgermeister und 
Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses 

Aus dem Bauamt

Am 28.03.2023 fand bei strahlendem Sonnenschein der 
Spatenstich für die Erschließung des Baugebietes „Käl-
berwaid III“ statt. 
  

 
 

Nachrichten von anderen  
Behörden und Einrichtungen

 

LANDRATSAMT 
SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

Die Praxis Dr. Löttrich bleibt wegen Urlaub vom 
11.04.2023 bis 14.04.2023 geschlossen. 

In dringenden Fällen übernehmen die Vertretung: 
Frau Dr. Manke in Erdmannsweiler, Ortinstr. 29/1; 
Telefon: 07725/4949866 oder 

Herr Dr. Hesselbach in Königsfeld, Rathausstr. 11; 
Telefon: 07725/9176525. 

Änderung der Müllabfuhr wegen Ostern 
(Schwarzwald-Baar-Kreis)  Aufgrund der Osterfeier-
tage kommt es teilweise zu Verschiebungen der Mül-
labfuhrtermine. 
  
Die Verlegungstermine sind bereits im Abfallkalen-
der 2023 abgedruckt sowie auf der Homepage unter 
www.abfall.Lrasbk.de und auch über die kostenlose 
App Abfall SBK  abrufbar. 
  
Das Amt für Abfallwirtschaft bittet rechtzeitig auf die 
Verlegung der Müllabfuhrtermine zu achten. 
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AUSWERTUNG UND NACHDRUCK HONORARFREI. BEZUG KOSTENLOS AUF ANFORDERUNG 

TELEFONZENTRALE 07721 913-0 

ZENTRALES TELEFAX 07721 913-8900 

INFO@SCHWARZWALD-BAAR-KREIS.DE 

WWW.SCHWARZWALD-BAAR-KREIS.DE 

 
 

Pressemitteilung 
Nr.: 193 vom 31.03.2023 
 
Multiplikatoren für Bewegungspass im Schwarz-
wald-Baar-Kreis gesucht 
 
(Schwarzwald-Baar-Kreis) Das Gesundheitsamt des Landratsamtes 
initiiert jetzt das Projekt „Bewegungspass“ im Schwarzwald-Baar-Kreis. Für 
die Umsetzung werden Personen gesucht, die sich als Multiplikator für den 
Bewegungspass ausbilden lassen möchten. Im besten Fall bringen Interes-
sierte Erfahrung in der Sportübungsleitung mit. Die Qualifizierung ist kos-
tenlos. 
 
„Unser Ziel ist es, die Gesundheit der Kinder in unserem Landkreis zu för-
dern und das Projekt im Landkreis zu initiieren“, so Dr. Hatem Saleh, Leiter 
des Gesundheitsamtes. Der „Bewegungspass“ ist ein Bewegungspro-
gramm, das für Kindergartenkindern im Alter von zwei bis sieben Jahren 
entwickelt wurde. Es soll die Bewegung fördern und die motorischen Basis-
fertigkeiten verbessern. Die Multiplikatoren werden speziell ausgebildet und 
geben ihr Wissen an die pädagogischen Fachkräfte der Kindergärten im 
Landkreis weiter, die das Bewegungsprogramm mit den Kindern durchfüh-
ren können.  
 
Weitere Infos gibt es beim Gesundheitsamt, Sachgebiet für Gesundheits-
förderung und Prävention, Telefon: 07721 913-7190 (bei Bandansage Nr. 
4) oder Mail: gesundheitsamt@lrasbk.de oder info@gesundheitsnetzwerk-
sbk.de 
 

 LANDRATSAMT 

SCHWARZWALD-BAAR-KREIS 

PRESSESTELLE 

 

 DIENSTGEBÄUDE 

AM HOPTBÜHL 2 

78048 VILLINGEN-SCHWENNINGEN 

 

DURCHWAHL 07721 913-7386 

TELEFAX 07721 913-8903 

PRESSESTELLE@LRASBK.DE 

Multiplikatoren für Bewegungspass im 
Schwarzwald-Baar-Kreis gesucht   
(Schwarzwald-Baar-Kreis) Das Gesundheitsamt des Land-
ratsamtes initiiert jetzt das Projekt „Bewegungspass“ im 
Schwarzwald-Baar-Kreis. Für die Umsetzung werden Per-
sonen gesucht, die sich als Multiplikator für den Bewe-
gungspass ausbilden lassen möchten. Im besten Fall brin-
gen Interessierte Erfahrung in der Sportübungsleitung 
mit. Die Qualifizierung ist kostenlos. 
  
„Unser Ziel ist es, die Gesundheit der Kinder in unserem 
Landkreis zu fördern und das Projekt im Landkreis zu initi-
ieren“, so Dr. Hatem Saleh, Leiter des Gesundheitsamtes. 
Der „Bewegungspass“ ist ein Bewegungsprogramm, das 
für Kindergartenkindern im Alter von zwei bis sieben Jah-
ren entwickelt wurde. 

Es soll die Bewegung fördern und die motorischen Ba-
sisfertigkeiten verbessern. Die Multiplikatoren werden 
speziell ausgebildet und geben ihr Wissen an die pädago-
gischen Fachkräfte der Kindergärten im Landkreis weiter, 
die das Bewegungsprogramm mit den Kindern durchfüh-
ren können. 
  
Weitere Infos gibt es beim Gesundheitsamt, Sachge-
biet für Gesundheitsförderung und Prävention, Telefon: 
07721 913-7190 (bei Bandansage Nr. 4) oder Mail: 
gesundheitsamt@lrasbk.de oder 
info@gesundheitsnetzwerk-sbk.de 
 
 

Beratung zu Pflege und altersgerechtem  
Wohnen 
(Schwarzwald-Baar-Kreis)  Am Donnerstag, 13. April fin-
det von 15 bis 17.30 Uhr in der Musterwohnung BEATE in 
VS-Schwenningen (Erzbergerstraße 28) die Sprechstunde 
des Pflegestützpunktes und der Beratungsstelle Alter & 
Technik statt. Die Beratungsstellen des Landratsamtes in-
formieren kostenlos, neutral und umfassend. 

Wer wissen möchte, wie man so lange wie möglich zu 
Hause leben kann, unter welchen Voraussetzungen man 
einen Pflegegrad erhält, für was genau man eine Vorsor-
gevollmacht braucht oder wie man seine Wohnung al-
tersgerecht gestalten kann und welche Hilfsmittel es für 
den Alltag gibt, kann sich hier informieren. 
  
Eine vorherige Terminvereinbarung ist unter Telefon: 
07721 913-7074 oder Mail: AlterundTechnik@Lrasbk.de 
erforderlich. 

Kirchliche Nachrichten

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE 
MÖNCHWEILER / OBERESCHACH 

Pfarramt, Hindenburgstraße 23, 
Telefon: 71017 • Fax 962335  
E-Mail: moenchweiler@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.evangelisch-moenchweiler.de  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Montag 10:00 - 11:30 Uhr 
Mittwoch   17:00 - 18:00 Uhr 
Freitag 9:30 - 11:00 Uhr

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: z.Zeit nur mit Termin 
 
Pfarrer Jan-Dominik Toepper 
Tel.: 0157/92369051 
Email: jan-dominik.toepper@kbz.ekiba.de 
Sie finden uns unter: 
www.evangelisch-moenchweiler.de 
  
 

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig 
von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes 

und der Hölle. (Offb. 1,18) 

Freitag, 07.04 
15:00 Uhr  Karfreitagsgottesdienst zur Todesstunde 

Jesu - Kirche 

Sonntag, 09.04 
8:00 Uhr Auferstehungsfeier - Friedhof  
10:00 Uhr   Ostergottesdienst parallel KinderKirche - 

Kirche 

Dienstag, 11.04 
15:30 Uhr Krabbelgruppe - Arche 

Freitag, 14.04 
19:00 Uhr Friedensgebet - Kirche 

Sonntag, 16.04 
10:00 Uhr Gottesdienst - Kirche 

Zu unserer KinderKirche sind  alle herzlich eingeladen. 
Egal ob evangelisch oder nicht. Ein Elternteil kann gerne 
sein(e) Kind(er) begleiten. Ansonsten sind Sie herzlich 
eingeladen, da zu bleiben und den Gottesdienst mitzufei-
ern. 

Wir wünschen Ihnen allen frohe Ostern! Der HERR ist 
auferstanden! ER ist wahrhaftig auferstanden! 
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KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE 
MÖNCHWEILER 

Katholische Kirchengemeinde An der Eschach 
Homepage: www.kath-andereschach.de  
Abonnieren Sie sich jetzt unseren Newsletter unter www.kath-andereschach.de. 
Sie erhalten dann 14tägig wichtige Infos aus unserer Seelsorgeeinheit und auch 
Gottesdienstzeiten direkt per Mail!    

Unsere Pfarrbüros: 
Gemeinsame Telefonnummer: 07725 9799060 
Gemeinsame E-Mailanschrift: 
pfarramt@kath-andereschach.de 

Öffnungszeiten der Pfarrbüros:  
Montag  von 10:00 bis 14:00 Uhr (Neuhausen) 
   von 15:00 bis 18:00 Uhr (Niedereschach) 
Dienstag von 07:00 bis 11:00 Uhr (Neuhausen) 
   von 15:00 bis 19:00 Uhr (Niedereschach) 
Mittwoch von 08:00 bis 12:00 Uhr (Niedereschach) 
Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr (Neuhausen) 
Freitag  von 08:00 bis 12:00 Uhr (Niedereschach   

Unser Seelsorgeteam: 
Frederik Reith, Leitender Pfarrer  07725 9799066 
Stefan Fornal, Diakon   0172 1344521 
Christian Müller-Heidt, Diakon  0173 9243736 
Michael Käfer, Gemeindereferent 07725 9799064 
oder     01590 6389187 
Angela Fürderer, Pastoralreferentin 07725 9799061 
oder     0176 36393299 
E-Mail-Anschriften: 
vorname.nachname@kath-andereschach.de 
 
 
Alle Gottesdienste finden Sie auf unserer Homepage: 
www.kath-andereschach.de 

Donnerstag, 06.04.2023 GRÜNDONNERSTAG, Gedächt-
nis des Letzten Abendmahls 
19:00 Uhr   Eucharistiefeier, anschließend 
   Anbetungsstunde  - Niedereschach 
20:00 Uhr  Betstunde, anschließend „Offene Kirche“ 

zum stillen Gebet  - Neuhausen 

Freitag, 07.04.2023 KARFREITAG 
15:00 Uhr   Wortgottesfeier, „Feier vom Leiden und 

Sterben Jesu Christi“  - Obereschach 

Samstag, 08.04.2023KARSAMSTAG 
21:00 Uhr   Ökumensiche Feier der Osternacht - 

Mönchweiler 
21:00 Uhr   Eucharistiefeier, „Feier der Auferstehung 

des Herrn“, Segnung der Osterspeisen, 
anschließend Umtrunk im Familienzent-
rum - Dauchingen 

Sonntag, 09.04.2023 OSTERSONNTAG 
05:00 Uhr     Eucharistiefeier, „Feier der Auferstehung 

des Herrn“, Segnung der Osterspeisen, 
anschließend Frühstück - Weilersbach 

09:00 Uhr   Eucharistiefeier, Segnung der Osterspei-
sen - Königsfeld 

10:00 Uhr   Kindergottesdienst - Mönchweiler, 
   Antoniuskirche 
10:30 Uhr   Eucharistiefeier, Segnung der Osterspei-

sen - Obereschach 

Montag, 10.04.2023 OSTERMONTAG 
09:00 Uhr  Eucharistiefeier  - Kappel 
10:30 Uhr  Eucharistiefeier  - Neuhausen 
  
 
Eine gesegnete Kar- und Osterzeit!  
Die Kirchengemeinde „An der Eschach“ wünscht allen 
Menschen in unserer Pfarrei Heilig Geist, Mönchweiler 
und darüber hinaus ein gesegnetes Osterfest!  
Auf dem Bild ist das renovierte Friedhofskreuz in Oberes-
chach zu sehen, für das ein neuer Christus-Korpus ange-
fertigt wurde. Dort auf dem Friedhof wird deutlich, wel-
che Hoffnung Ostern für den Menschen sein kann: Trotz 
aller Trauer, aller Verzweiflung und trotz des Todes kann 
es einen Weg geben, der zum neuen, ewigen Leben führt. 
Jesus ist ans Kreuz geschlagen, ein furchtbarer Anblick, 
das Ende ist nahe. Aber er blickt hinauf zum Himmel, sei-
ne linke Hand öffnet sich, als wolle er uns den Weg zum 
Himmel zeigen. Den Weg, den er unserem Glauben nach 
vorausgegangen ist, damit wir ihm folgen können. Dieser 
Weg führt nicht nur ins ewige Leben, sondern dieser Weg 
führt auch durch unser alltägliches Leben, hier und heute. 
Dieser Weg führt zu mehr Glaube, Hoffnung und Liebe, zu 
Frieden und Versöhnung, wenn wir uns darauf einlassen. 
Ich wünsche euch und ihnen allen, dass sie sich darauf 
einlassen können, mit beiden Beinen auf dem Boden und 
mit dem Blick in den Himmel.  
  
Eine gesegnete Kar- und Osterzeit wünscht ihnen im Na-
men aller haupt- und ehrenamtlich Engagierten der Seel-
sorgeeinheit „An der Eschach“   
Pfarrer Frederik Reith  

 

Einladung zur Feier der Auferstehung des Herrn in 
Dauchingen 2023 
Am Karsamstag, den 08.04.2023 um 21:00 Uhr wird in 
Dauchingen die „Feier der Auferstehung des Herrn“ ge-
feiert. 
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Hierzu und zum anschließenden gemütlichen Beisam-
mensein im Familienzentrum Dauchingen, sind Sie alle 
recht herzlich eingeladen. Bei kleinen Snacks und ver-
schiedenen Getränken wollen wir fröhlich in die Oster-
nacht feiern. Nehmen Sie sich etwas Zeit und feiern Sie 
mit! 
 

ÖKUMENISCHE
OSTERNACHT 

Samstag, 8. April 2023 um 21 Uhr 
katholische Heilig-Geist-Kirche 
Mönchweiler 

mit Gesängen aus Taizé 

anschließend 
Beisammensein 
am Osterfeuer

 
 

EVANGELISCH-FREIKIRCHLICHE 
GEMEINDE MÖNCHWEILER 

Kontakt:  
Gemeindehaus Am Weiherdamm 2 oder Lisa Koch, 
Kinder- und Jugendreferentin der EFG in Mönchweiler 
Tel. Nr. 015228848086 • lisa.tanja.koch@gmail.com 
www.efg-mw.de

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Mönchweiler

Unsere Termine: 
Sonntag, 09.04.2023 
09.30 Uhr Ostergottesdienst mit Frühstück  
  
In den Ferien pausieren unsere Kinder- und Jugendgrup-
pen  
  
Zu allen Gemeindeveranstaltungen und Gruppen sind Be-
sucher und Gäste immer recht herzlich eingeladen. 
Wenn Sie Glaubens- oder Lebensfragen bewegen oder 
wenn Sie uns kennenlernen wollen, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit uns auf. 
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. 

Vereinsnachrichten

FUSSBALL-CLUB MÖNCHWEILER

Punktspiele am Samstag, den 08.04.23 
14:00 Uhr:  
SG Mönchweiler/Peterzell 2 - FC Schönwald 2 
(in Mönchweiler) 

16:00 Uhr:  
SG Mönchweiler/Peterzell - FC Schönwald 
(in Mönchweiler) 
 
 

MUSIKVEREIN MÖNCHWEILER

An alle jungen und alten Musikerinnen und Musiker in 
Mönchwiler: 
Solltest du ein Instrument spielen und nach kurzer oder 
langer Pause wieder in das spielen in einem Verein ein-
steigen wollen bist du beim Musikverein Mönchweiler 
immer herzlich willkommen! Die perfekte Gelegenheit 
um neue Leute zu Treffen und sich im Ort zu engagieren.  
Der Musikverein Mönchweiler probt immer Dienstag ab 
20.00 Uhr auf der Bühne der Alemannenhalle. 
Komm allein, mit Freunden oder der Familie spontan vor-
bei oder melde dich unter 01782399213 oder per Mail 
unter info@mv-moenchweiler.de an. 

Wir freuen uns auf neue Musikkollegen!  
 
 
SCHWARZWALDVEREIN  
MÖNCHWEILER

Ostermontag 10.04.2023 
Von Turm zu Turm über den Randen 
Gemeinsam mit dem SWV Villingen 
Anspruchsvolle Rundwanderung im Westen von Schaff-
hausen 
zu den drei Aussichtstürmen auf dem Schweizer Randen 
Start 8.30 Uhr am Bahnhof mit PKW 
Wanderung 1
Beringen Badischer Bahnhof (450m) - 
Siblinger Randenturm-(800m )Fünf Arm (870m) - 
Beringer Randenturm (630m) - Beringen 
Wanderstrecke ca. 22,5 km 

Wanderung 2
Beringen - Froloostieg - Eschheimer Tal - Baumfee -
Mittelpunkt des Kanton Schaffhausen – Fuetzemersteigli 
Blashalde - Beringer Randenturm - Beringen 
Wanderstrecke ca. 11 km 306 und 280 Höhenmeter 
Einkehr ist geplant 
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Fahrpreis je nach Teilnehmerzahl 
Anmeldung:    bis Donnerstag 18.00 Uhr bei 
   Thomas Schmidt 07721/8078888 
Führung Thomas Schmidt 07721/8078888 und 
   Michael Müller 07721/504503 
  
 

TURNVEREIN MÖNCHWEILER

Hast du LUST ... 
•	 ein besseres Körpergefühl zu entwickeln?
•	 belastbarer zu werden?
•	 deine Fitness zu verbessern?
•	 dich vom Alltagsstress in freier Natur zu entspannen? 
•	 dich gemeinsam auszupowern? 
... dann komm zu uns ins LAUF-TEAM. 
Wir treffen uns immer montags um 19.00 Uhr vor der Ale-
mannenhalle und mittwochs um 19.00 Uhr am Sportplatz 
in Mönchweiler. 
Wir freuen uns auf Euch. 
Hast du Fragen? Kontaktiere Jochen Kübler: 
jochen.kuebler@tv-moenchweiler.de 
 
 
VDK ORTSVERBAND  
KÖNIGSFELD-MÖNCHWEILER

 
 

 

Jeden Donnerstag  treffen wir uns zum Kartenspielen 
im Gasthaus Adler in Mönchweiler (Adlerstüble) 
Wir spielen von 14.30 bis 17.30 Uhr,  dabei kommt 
auch die Unterhaltung nicht zu kurz. 

Wir spielen Romme, Canasta, Skat, Skip - Bo  und 
vielleicht auch mal ein neues oder anderes Karten-
spiel. 

Wir freuen uns immer über neue MitspielerInnen, 
kommen Sie doch einfach mal vorbei. 

Antonia Nerlinger 
07721 504 7681 
antonia.nerlinger@gmail.com  

 
 

Beratung im Sozialrecht 
Sprechtage der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH in 
Villingen mit Herrn Volker Benzing werden jeden 1. 
Donnerstag im Monat angeboten von 8.00 bis 11.30 
Uhr in Schulgasse 23 (Abt-Gaisser-Haus). Weitere 
Sprechtage werden nach Absprache in VS-Schwen-
ningen in der VdK-Beratungsstelle, Holzstraße 2, an-
geboten. 

Die Beratung und rechtliche Vertretung umfasst die 
Rechtsgebiete aller gesetzlichen Sozialversicherun-
gen (Kranken-, Unfall-, Renten-, Arbeitslosen und 
Pflegeversicherung). Ebenso werden Mitglieder so-
wohl im Schwerbehinderten- und sozialen Entschä-
digungsrecht als auch in der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende und im Alter vertreten. Eine vorherige 
Terminvereinbarung unter Tel. 0 77 20 / 81 99 20 ist 
erforderlich. 

KEINE ZEIT? KEIN PROBLEM! 
WENN ES SCHNELL GEHEN MUSS,

EINFACH ONLINE BUCHEN.
www.primo-stockach.de • Tel. 07771 9317-11

ENDE des
redaktionellen Teils



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben ab - adres - al - an - bahn - bild - blae - 
da - de - di - die - ed - ef - ege - fekt - fu - ge - ge - gen -
haus - hin - id - ie - knall - lat - len - li - ling - lung - na -
ne - ner - nis - ober - per - rau - ree - rei - ren - ren - roehr -
sant - se - sens - stein - stuet - tei - tek - ton - vi - we - 
ze - zend - zug - zwoelf sind 21 Wörter zu bilden, deren 
zweite und dritte Buchstaben, jeweils von unten nach 
oben gelesen, ein Zitat von Iris Berben ergeben.

1. dt. Fußballtrainer, † 2015 (Udo)

2. Absender

3. Kapuzinerpilz

4. Lkw einer bestimmten Gewichtsklasse

5. jedoch

6. Ruinenstätte am Nil

7. Hilfe in Notzeiten

8. verblüffende Wirkung, Pointe (ugs.)

9. Jahrbücher

10. verbinden

11. „Nationalheiliger“ Grönlands

12. charakterliche Eigenschaft

13. Bereich in einem Kaufhaus

14. Teil vieler Motoren

15. Teil des britischen Parlaments

16. entzückend, charmant

17. Porträt

18. menschenähnliche Wurzel

19. Vergnügungsviertel in Hamburg

20. teilen (math.)

21. hessische Stadt im Untertaunus

Lösung: 1. Lattek, 2. Adressant, 3. Roehrling, 4. Zwoelftonner, 5. dahingegen, 
6. Edfu, 7. Stuetze, 8. Knalle ekt, 9. Annalen, 10. liieren, 11. Egede, 12. We-
senszug, 13. Abteilung, 14. Geblaese, 15. Oberhaus, 16. reizend, 17. Bildnis, 18. 
Alraune, 19. Reeperbahn, 20. dividieren, 21. Idstein – „Die Liebe beginnt da, 
wo das Verliebtsein aufhoert.“
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PRIMO-RÄTSELSPASS

www.primo-stockach.de


